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1. Einleitung

Im mehrgliedrigen deutschen Schulsystem haben sich nach der Etablierung von Ge‐
samtschulen vor gut 50 Jahren spätestens seit Beginn der 2000er Jahre weitere in‐
tegrierte Schulformen im Sekundarschulbereich etabliert. Diese werden nicht mehr 
nur als Gesamtschule bezeichnet, sondern lokal verschieden, bspw. als Stadtteilschu‐
len (Hamburg) oder Oberschulen (Bremen und Niedersachsen). In der Bildungs‐
statistik werden jene Schulen als integrierte Gesamtschulen erfasst, „bei denen die 
verschiedenen Schularten zu einer Schuleinheit zusammengefasst sind.“ (DESTATIS 
2022b). Bereits jede/r fünfte Schüler*in in der Sekundarstufe I besucht im Schul‐
jahr 2021/22 bundesweit eine solche integrierte Gesamtschule (DESTATIS 2022a). 1 
Eine Bezeichnung für eine dieser integrierten Gesamtschulen hat dabei einen bemer‐
kenswerten Aufschwung erlebt und sich in den letzten Jahren nicht nur regional 
etabliert, sondern ist in mehreren Bundesländern im Schulgesetz verankert: die Ge‐
meinschaftsschule. Beginnend mit Schleswig-Holstein in 2007 und zuletzt in Sach‐
sen 2020 ist die Gemeinschaftsschule mittlerweile in den Schulgesetzen von sieben 
Bundesländern als Schulform aufgenommen. 2 

In Deutschland wurden im Schuljahr 2021/22 insgesamt 827 öffentliche und 
125 private bzw. staatliche Ersatzschulen als Gemeinschaftsschulen geführt. Deutlich 
wird anhand der Tabelle 1, dass der Ausbau der Schulart zwischen den Bundesländern 
recht stark variiert. In Schleswig-Holstein und dem Saarland wurde die Gemein‐
schaftsschule flächendeckend als Schulart – neben dem Gymnasium – etabliert. In 
Baden-Württemberg sind gut 25 Prozent der Sekundarschulen Gemeinschaftsschu‐
len, in Sachsen-Anhalt und Thüringen machen Gemeinschaftsschulen rund 10 Pro‐
zent aller Sekundarschulen aus. Gleichsam unterscheidet sich bundeslandspezifisch 
die Konzeption von Gemeinschaftsschule. Allen Gemeinschaftsschulen gemein ist 

1 Von den insgesamt 4.139.688 Schüler*innen im Schuljahr 2021/22 des Sekundarbereichs I besuchen 
877.269 eine integrierte Gesamtschule (entspricht rund 21,2 Prozent). Im Sekundarbereich II besu‐
chen 143.864 von insgesamt 941.982 Schüler*innen eine integrierte Gesamtschule. Dies entspricht 
einem Anteil von rund 15,3 Prozent, also etwa jede/r siebte Schüler*in.

2 In Nordrhein-Westfalen wurde die Pilotphase zur Gemeinschaftsschule nicht verlängert.
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Tabelle 1. Übersicht der Gemeinschaftsschulen in Deutschland

Im Landes-
schulgesetz 
seit 

Anzahl** 
(öffentlich / 
privat) 

Anteil an 
Sekundar-
schulen*** 

Mindestgröße Wissenschaftliche 
Begleitung 

Baden-
Württemberg  

2012 (§8a) 314/19 26 % mind. 2-zügig 2013–2016 (Bohl / 
Wacker 2016) 

Berlin 2018 (§23)* 24/17 9 % keine Angabe 2008–2015 Pilotphase 
(Bastian et al. 2016) 

Saarland 2012 (§3a) 60/3 41 % keine Angabe – 
Sachsen 2020 (§7a)* 2/1 1 % mind. 4-zügig 2006–2016 Pilotphase 

(Schmechtig / Mel‐
zer 2017) 

Sachsen-
Anhalt 

2013 (§5b) 42/5 13 % mind. 2-zügig – 

Schleswig-
Holstein 

2007 (§43) 333/60 52 % 240 Schü‐
ler*innen 

– 

Thüringen 2010 (§6a) 52/20 13 % keine Angabe 2010–2014 (Ritter et 
al. 2014) 

* mit vorheriger Pilotphase 
** Quellen sind die Webseiten der jeweiligen statistischen Landesämter im August 2022 
*** Anteil an allen allgemeinbildenden Sekundarschulen des Bundeslandes (ohne Grundschulen sowie 
ohne private/ Ersatzschulen), eigene Berechnung 

lediglich das längere gemeinsame Lernen und die Möglichkeit alle allgemeinbilden‐
den Schulabschlüsse zu erreichen (Wittek 2014). Daneben variieren bspw. auch die 
Möglichkeiten der Einrichtung einer Gemeinschaftsschule: In Sachsen sind seit 2020 
lediglich drei Gemeinschaftsschulen etabliert, wobei eine Vierzügigkeit in der fünf‐
ten Klassenstufe zur Errichtung vorausgesetzt wird (SächsSchG§4a Absatz 3 Satz 2). 

In diesem Artikel wird auf das Phänomen „Gemeinschaftsschule“ eingegangen, 
wie sie in den letzten 15 Jahren etabliert worden ist. Pointiert wird der Frage nach‐
gegangen, inwiefern die Gemeinschaftsschule als neue Gesamtschule bezeichnet wer‐
den kann. Dazu wird zunächst auf die Begrifflichkeit (1) und die Entstehungshinter‐
gründe (2) der Schulform Gemeinschaftsschule eingegangen sowie die grundlegende 
Organisation bzw. Modalitäten der Einführung (3) jeweils im Vergleich zur Gesamt‐
schule in ihrer ursprünglichen Konzeption erläutert. Anschließend werden die schul‐
pädagogische Ausgestaltung dargelegt (4) und im Hinblick auf den Stellenwert von 
Bildungsforschung (5) beider Schulformen kontrastierend thematisiert. 

2. Gemeinschaftsschule in Deutschland

Die Verwendung des Begriffs Gemeinschaftsschule bezieht sich in erster Linie auf 
die Nutzung des Begriffs im bildungspolitischen Feld (Ridderbusch 2019). Ausgelöst 
durch den sog. „PISA-Schock“ galt es in der Bildungspolitik auch auf der Makroebene 
eine Lösung zu finden, um die strikte Gliederung des Schulsystems zu überwinden, 
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sodass längeres gemeinsames Lernen ermöglicht wird ( Jungmann 2008). Da dem 
Begriff selbst eine Prozesshaftigkeit und Offenheit innewohnt (Wiechmann 2009) 
und die Konzeptionen von Gemeinschaftsschule in den Bundesländern stark variie‐
ren (Ritter i. E.), kann er jedoch nicht konzise bestimmt werden. Der Begriff knüpft 
zudem nicht an die historische Schulformbezeichnung Gemeinschaftsschule an, wel‐
che in den 1920er Jahren existierte (Wiechmann 2009; Geißler 2013). Auch aus die‐
sem Grund bezeichnet Wiechmann die Begriffsbestimmung Gemeinschaftsschule als 
„unglücklich“ (Wiechmann 2009: 426). 

Aber warum hat sich dann der Begriff Gemeinschaftsschule in den letzten Jahren 
dennoch etabliert? Wohl auch genau gerade wegen dieser Unbestimmtheit. Vermuten 
lässt sich, dass die Verwendung des Begriffs Gesamtschule nicht mehr angemessen war, 
da er politisch umstritten und ‚verbraucht‘ war. Notwendig wurde eine neue Bezeich‐
nung, die ohne Altlasten daherkommt. Das geht – wie Ridderbusch (2019: 130) aus‐
führlich aufzeigt – aus politischen Dokumenten hervor, insbesondere von Parteien, die 
längeres gemeinsames Lernen befürworten: den Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke 
und der SPD. Zunächst wird noch um die Wortwahl gerungen und eine „Neue Schule“, 
„Basisschule“ oder „gemeinsame Schule für alle [. . . ] nach skandinavischem Vorbild“ ge‐
fordert (GRÜNE NI 2007: 30; GRÜNE BW 2006: 16; GRÜNE BE 2006: 11; Links‐
partei / PDS Fraktion BE 17. 01. 2006: 11; SPD NI 2007: 33, zitiert nach Ridderbusch 
2019: 130). Erstmalig tauchte der Begriff für die dann entstandenen Gemeinschafts‐
schulen in einem viel beachteten Gutachten von Ernst Rösner zur Struktur des schles‐
wig-holsteinischen Schulsystems (Rösner 2004) auf und etablierte sich danach (unter 
anderem in einem Dokument des Verbands Bildung und Erziehung in NRW, welches 
ein Rahmenkonzept einer Allgemeinen Sekundarschule nachzeichnet). Trotz der an‐
fänglichen Vielfalt an Begriffen für eine neue Schulform zum gemeinsamen Lernen 
hat sich der Begriff Gemeinschaftsschule in den folgenden Jahren „weitgehend einge‐
bürgert“, denn auch in der Presse und amtlichen Texten weiterer Bundesländer (wie 
Sachsen und Berlin) wird der Begriff verwendet (Wiechmann 2009: 426). 

Die Gemeinschaftsschule wird bildungspolitisch seit 2004 als eine weitere Op‐
tion bzw. als „optionales Modell“ (Schmechtig / Melzer 2017: 53) im Bildungs‐
system diskutiert. Je nach politischer Perspektive wird die Gemeinschaftsschule 
auch als „Endergebnis eines längerfristigen Umgestaltungsprozesses“ (Wiechmann 
2009: 411) betrachtet. Auf der Einzelschulebene wird die Gemeinschaftsschule als 
„offene Entwicklungshülle zur standortspezifischen Ausgestaltung“ (Wiechmann 
2009: 412) beschrieben. Lediglich zwei Merkmale lassen sich auf alle Gemeinschafts‐
schulen (Wittek 2014) beziehen, die sich seit 2007 etabliert haben: sie ermöglichen 
längeres gemeinsamen Lernen über die Grundschulzeit hinaus (wenngleich bei eini‐
gen Konzeptionen nur bis einschließlich Klassenstufe 6) und sie ermöglichen an einer 
Schule alle in Deutschland allgemeinbildenden Schulabschlüsse zu erreichen, sowohl 
den (qualifizierten) Haupt- und Realschulabschluss als auch das Abitur. 

Eine weiterführende Annäherung zur Begriffsbestimmung wird in der Literatur 
mit Bezügen verschiedener sozialwissenschaftlicher Perspektiven aufgenommen, wo‐
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bei historische, politische und schulpädagogische Perspektiven dominieren (Wiech‐
mann 2009; Bohl et al. 2019; Ritter 2022). Im Folgenden werden diese Perspektiven 
berührt, wenn der Entstehungskontext, die Modalitäten der Errichtung, die schul‐
pädagogische Ausgestaltung und der Stellenwert von Bildungsforschung von Ge‐
meinschaftsschule kontrastierend zur Gesamtschule dargestellt werden. 

2.1 Ausgangssituation

Gesamtschule und Gemeinschaftsschule sind als integrierte Schulformen zu verste‐
hen, deren Implementierungen initiiert wurden, um Anforderungen von Hetero‐
genität zu begegnen. Das heißt, dass die separaten Bildungsgänge – aufgeteilt in 
der klassischen Dreigliedrigkeit, der Haupt- und Realschule sowie dem Gymnasium 
(Drewek 2019) in einer kontinuierlichen Lerngruppe zusammengeführt werden, um 
so über die Grundschule hinaus längeres gemeinsames Lernen zu ermöglichen. 

Für beide Schulformen bestand als Ausgangspunkt die (wissenschaftlich be‐
gründete) Einsicht der Notwendigkeit, das Schulsystem in der Sekundarstufe um‐
zubauen (Herrlitz et al. 2003: 17). In der Etablierung beider Schulformen war 
jeweils eine Bildungskrise der Impuls zur Anpassung des deutschen Bildungssys‐
tems: Die Gemeinschaftsschule kann als eine Reaktion des Bildungssystems auf den 
PISA-Schock gewertet werden. So wird im bereits erwähnten Gutachten zur Eta‐
blierung der Gemeinschaftsschule in Schleswig-Holstein klar die Aussage getätigt, 
dass aufgrund der gegenwärtigen Rahmenbedingungen die notwendige Umgestal‐
tung des Bildungssystems und die Behebung der Defizite nicht möglich sind (Rös‐
ner 2004: 47). Als problematisch werden insbesondere die hohe Selektivität, die ver‐
gleichsweise unterdurchschnittliche kognitive Kompetenz, die „Akzeptanzprobleme 
der Hauptschule“ sowie die dramatische soziodemografische Lage im ländlichen 
Raum genannt (Wiechmann 2009: 415). Wenngleich die Bildungsforschung schon 
längst Schulentwicklung als Einzelschulentwicklung betrachtet (Dalin / Rolff 1990), 
so wird an dieser Stelle deutlich, dass Innovationen nicht auf der Einzelschulebene 
reduziert sein dürfen, sondern auch (wieder) auf der Bildungssystemebene notwen‐
dig sind. 

Die Gesamtschule entstand ebenfalls im Kontext einer Bildungskrise, die sogar 
als „Bildungskatastrophe“ (Picht 1964 und nachfolgend auch Dahrendorf 1965) be‐
zeichnet wurde, und auch mit Nachteilen der Wettbewerbsfähigkeit von (West)-
Deutschland assoziiert wurde. Daraufhin wurden bildungspolitische Strukturpläne 
erstellt, in deren Folge auch die Gesamtschule etabliert wurde (Herrlitz et al. 2003). 
Die Entstehung der Gesamtschule fällt in die Zeit von Protesten Studierender sowie 
der Ungleichheitsdebatte (Baumert / Raschert 1978: 39). Die Ausmaße der öffentli‐
chen Thematisierung wurden von einigen Autor*innen als noch größer als jene von 
der PISA-Krise beschrieben (Oelkers 2006). 
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2.2 Modalitäten der Einführung

Die Ausgangssituationen zur Entstehung von Gesamt- und Gemeinschaftsschule 
können mit der Initialzündung einer Bildungskrise und der parteipolitischen Suche 
nach Lösungen auf der Makroebene für beide Schulformen zumindest als vergleich‐
bar ausgewiesen werden. Bei einem genaueren Blick hinsichtlich der Organisation 
und der Modalitäten der Einführung der neuen Schulform unterscheidet sich jedoch 
die Etablierung der beiden Schulformen recht deutlich. Zumindest ist als Gemein‐
samkeit zu konstatieren, dass die Einführung der neuen Schulart in den 1960er und 
um 2005 herum als politischer (Minimal-)Konsens zu betrachten ist. Die integrierten 
Schulformen blieben und sind ein Bestandteil in einem mehrheitlich stark geglieder‐
ten Schulsystem. 

Die gesetzliche Verankerung der Gemeinschaftsschule begann 2007 im Bundes‐
land Schleswig-Holstein im Zuge des erwähnten Gutachtens von Ernst Rösner. Im 
Anschluss wurden in Sachsen und Berlin Pilotvorhaben zur Gemeinschaftsschule be‐
schlossen. In einer „zweiten Welle“ (Ridderbusch 2019: 157 ff.) folgen die Festlegung 
der neuen Schulart in Thüringen (2010), Sachsen-Anhalt (2012), Baden-Württem‐
berg (2012) und dem Saarland (2013), jeweils abhängig von den bildungspolitischen 
Bedingungen im jeweiligen Bundesland (vgl. Tabelle 1). 

Die Konstituierung der Gesamtschulen hingegen begann als ein einheitliches 
Experimentalprogramm in der damaligen BRD. 3 Während die Gesamtschule in den 
60er und 70er Jahren auf Bundesebene diskutiert und initiiert wird, ist die Gemein‐
schaftsschule jeweils als ein Spezifikum der Länder zu betrachten. Das zeigt sich zum 
Teil an den konzeptionellen Berührungspunkten zwischen den Gemeinschaftsschu‐
len der Länder und den vielfältigen Variationen der Ausgestaltung von Gemein‐
schaftsschulen, die (bereits) in der gesetzlichen Verfasstheit verankert sind (Bohl 
et al. 2019). Es variieren die Mindestgröße zur Etablierung einer Gemeinschafts‐
schule (vgl. Tabelle 1) als auch die verwaltungsrechtlichen Wege der Einrichtung. 
So sind bspw. in Thüringen und Sachsen die Schulkonferenz und der Schulträger 
entscheidend. Unterschiede liegen auch hinsichtlich der Notengebung vor (Bohl et 
al. 2019: 166) und reichen von einem kompletten Verzicht auf Notengebung bis 
Klassenstufe 8 (Berlin), Notengebung auf Elternwunsch (Baden-Württemberg) bis 
hin zu durchgehender Verpflichtung der Notengebung (Sachsen). Auch die Wieder‐
holung von Klassenstufen wird unterschiedlich gehandhabt (Bohl et al. 2019: 166). 
Gemeinsam sind letztendlich nur, dass ein längeres gemeinsames Lernen ermöglicht 
wird (gegebenenfalls lediglich bis Klassenstufe 6 und einer anschließenden äuße‐
ren Differenzierung in bestimmten Fächern) sowie die Möglichkeit vorhanden ist, 
alle Schulabschlüsse zu erreichen (Wittek 2014). Der Begriff Gemeinschaftsschule 

3 In der DDR war die Einheitsschule mit sozialistisch geprägter Ideologie Bestandteil des Bildungs‐
systems. Zunächst schienen alle Bundesländer einen gemeinsamen Konsens erzielt zu haben (über 
Bildungskommission). Im Laufe der Zeit haben sich länderspezifische Ausprägungen der Gesamt‐
schule konstituiert.
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wird in den Bundesländern dabei wie oben skizziert als „offene Entwicklungshülle“ 
(Wiechmann 2009: 412) bezeichnet, die konkreten gesetzlichen Vorgaben unterliegt, 
sprich der Kultushoheit bzw. den bildungspolitischen Kompromissen des jeweiligen 
Bundeslandes. Die Gemeinschaftsschule wird anhand schulrechtlicher Eckpunkte 
konstituiert, die konkrete Ausgestaltung wird – deutlich intensiver als bei der Ge‐
samtschule – auf die Einzelschule bzw. die lokalen Akteure und Bedingungen ver‐
lagert. Deutlich wird dies bereits daran, dass sich Schulen anreizbasiert selbst als 
Gemeinschaftsschule etablieren beziehungsweise transformieren können. Beispiels‐
weise können die Schulkonferenz und der Schulträger in Sachsen und Thüringen 
zusammen eine Gemeinschaftsschule initiieren und dies beim Kultusministerium 
beantragen. Für die Ausgestaltung des geforderten individualisierten bzw. binnen‐
differenzierten Unterrichts wird ein schulpädagogisches Konzept von der Schule ge‐
fordert (beispielsweise SächsSchG§7a Absatz 5). 

Die starke Bundeslandspezifik in der Etablierung von Gemeinschaftsschulen 
wird beispielsweise in einer Analyse von Politiknetzwerken verdeutlicht. Anhand 
von Netzwerkgraphen, welche die Akteurskonstellationen im politischen Feld nach‐
zeichnet, zeigt Ridderbusch (2019: 192) auf, dass die politischen Akteure und ihre 
wichtigsten Gesprächspartner*innen vor allem in den eigenen Bundesländern zu 
verorten sind. Für die Bildungspolitik waren dies vor allem Akteure aus der eige‐
nen sowie aus anderen Fraktionen als auch Vertretungen, „aus Lehrer-, Kommunal- 
und Wirtschaftsorganisationen sowie Vertreter aus Kirchen, Stiftungen und Wissen‐
schaft“ (ebd.). Im Übrigen kann der Einbezug jener Akteursgruppen außerhalb der 
Parteien ebenso als ein starker Unterschied zur Etablierung von Gesamtschulen ge‐
fasst werden. Auch auf der Ebene von Einzelschulen war in der Untersuchung ein 
enges Netz der lokalen Akteursgruppen zu verzeichnen. Politische Kontakte mit 
dem analysierten Gesprächsschwerpunkt „Schulformen und Schulentwicklung im 
Sekundarbereich“ auf der Bundesebene bzw. außerhalb des jeweiligen Bundeslandes 
gibt es in den untersuchten Sekundarschulreformen vergleichsweise wenig (ebd.). 

Anders als bei den Gemeinschaftsschulen, die in den letzten 15 Jahren etabliert 
wurden, wurde die Gesamtschule in der damaligen BRD im Sinne einer bundesweiten 
Initiative etabliert. Auch waren für die konzeptionelle Ausgestaltung der Gesamt‐
schule in den 70er Jahren verwaltende und administrative Vorgaben in Form einer 
„staatlichen Steuerung“ (Baumert / Raschert 1978: 57) leitend. Ein weiterer recht 
starker Unterschied in der Etablierung von Gemeinschaftsschulen und Gesamtschu‐
len ist der große Anteil von Neugründungen bei den Gesamtschulen und vorwiegend 
Umwandlungen oder Transformationen bereits bestehender Sekundarschulen bei 
den Gemeinschaftsschulen. Dieser Umstand ist in erster Linie der demografischen 
Entwicklung geschuldet. In den 60er Jahren kam es in der BRD zu geburtenstarken 
Jahrgängen und somit zur strukturellen Notwendigkeit, den Bedarf an Schulplätzen 
für eine stark gestiegene Anzahl von Schüler*innen zu decken. Schulneubauten wa‐
ren notwendig und Gesamtschulen wurden mehrheitlich als neue Schulen gegründet 
(Oelkers 2006). Im Gegensatz dazu ist es in der Zeit der Errichtung von Gemein‐
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schaftsschulen seit 2007 der Fall, dass insgesamt ein Geburtenrückgang und ein Zu‐
zug in städtische Regionen zu verzeichnen ist. Zum Teil gravierend trifft dies auf Flä‐
chenbundesländer wie Thüringen und Sachsen zu. Gemeinschaftsschule erweist sich 
demnach auch als ein Weg, das Schulangebot in der Fläche zu sichern. Angesichts ak‐
tueller Prognosen wird sich dieser Trend fortsetzen (DESTATIS 2022c), daher wird 
es notwendig sein, die Absicherung des Schulangebots zu gewährleisten. 

Dass sich bereits bestehende Schulen als Gemeinschaftsschule konstituieren, hat 
Implikationen für die Schulentwicklung (Ritter et al. 2014: 95 ff.): In der begleiten‐
den Untersuchung von Gemeinschaftsschulen in Thüringen wurden drei Typen von 
Schulen identifiziert, die unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen zur Entwick‐
lung einer Gemeinschaftsschule aufweisen. Die Typ I Schulen zeigen ein bereits 
langjähriges Selbstverständnis als „Schule für alle“. Es sind insbesondere Schulen, 
die bereits langjährig reformpädagogisch arbeiten und mit der Einführung der Ge‐
meinschaftsschule nun eine für sie passende Rechtsform ausweisen und damit unter 
Umständen nicht mehr auf Ausnahmeregelungen des jeweiligen Landes angewiesen 
sind (wie bspw. die Jenaplanschule in Jena). Dies betrifft meist nur wenige (Leucht‐
turm-)Schulen eines Bundeslandes. Die Anzahl des nächsten Typs von Gemein‐
schaftsschulen ist vergleichsweise eher gering, denn es gibt nur sehr wenige Gemein‐
schaftsschulen, die sich als Gemeinschaftsschule tatsächlich neu gründen (Typ II). 
Diese gehen vor allem aus einem kindzentrierten Konzept hervor und wachsen als 
Gemeinschaftsschule auf bzw. entwickeln sich weiter ausgehend von einer Grund‐
schule und adaptieren das Konzept in der Sekundarschule (Ritter et al. 2014: 95 ff.). 
Der größte Anteil an Schulen, die Gemeinschaftsschule werden, entsteht jedoch aus‐
gehend von einer Umwandlung ‚traditioneller‘ Sekundarschulen (Typ III). Dies be‐
trifft in Thüringen in erster Linie Schulen, die den Haupt- und Realschulabschluss 
anbieten (Ritter et al. 2014). In der Untersuchung wurde deutlich, dass diese Schulen 
es (zumindest anfänglich) schwer haben, den Wandel zur Gemeinschaftsschule und 
dem individualisierten Konzept voranzutreiben (ebd.). Ein Grund liegt in der Schul‐
entwicklungskapazität, die bei Neugründungen wohl umfangreicher gegeben ist und 
bspw. unter dem etablierten Lehrpersonal bei Umwandlungen häufiger Skepsis be‐
gegnet wird, da Schulentwicklung in erster Linie durch das Lehrpersonal geleistet 
wird (Merki et al. 2021). So ist anzunehmen, dass neu gegründete Gemeinschafts‐
schulen (wie die damals neuen Gesamtschulen) – hier einen Vorteil aufweisen, da 
von Grund auf neue Schulentwicklungsprozesse etabliert werden müssen. Tatsäch‐
liche Neugründungen zu forcieren ist angesichts der demografischen Entwicklung 
jedoch nur in wenigen Fällen möglich. 

Zusammenfassend ist für die Einführung der Schulformen festzuhalten, dass 
die grundlegenden Ziele von Gesamt- und Gemeinschaftsschule der Überwindung 
von sozialer Ungleichheit entsprechen. Der Anspruch besteht in der „Eröffnung 
individueller Lebenschancen“ und der Gewährleistung der „Leistungsfähigkeit des 
Schulwesens“ (Wiechmann 2009: 415). Die neuen Schularten werden jeweils als Lö‐
sung für diese Herausforderungen auf der Makroebene gesehen, gleichzeitig bleibt 
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das Gymnasium beziehungsweise das gegliederte Schulwesen insgesamt jedoch unan‐
getastet. Eine grundlegende Reformierung des Schulsystems wie in anderen Ländern 
(Frankreich, England) wird nicht in Betracht gezogen beziehungsweise wird politisch 
nicht favorisiert (Tillmann 2017). 

2.3 Schulpädagogische Ausgestaltung

Schulpädagogisch liegt die Grundherausforderung bzw. Grundspannung für beide 
Schularten zwischen dem (längeren) gemeinsamen Lernen auf der einen Seite und 
optimaler individueller Förderung (Bönsch 2006: 192) auf der anderen. Bönsch formu‐
liert die Grundfrage für die (integrierte) Gesamtschule: „Wie kann Unterschiedlichkeit 
bejaht werden und gleichzeitig produktiv darauf reagiert werden?“ (ebd.). Diese Her‐
ausforderung kann so auch auf die Gemeinschaftsschule übertragen werden. 

Für die Gemeinschaftsschule – wie sie seit 2007 etabliert wird – werden in der 
Literatur drei charakteristische schulpädagogische Merkmale 4 ausgemacht (adaptiert 
nach Bohl et al. 2019: 163). 

1. Gemeinschaftsschule als eigenständige Schulform 
2. Individualisierter Unterricht 
3. Inklusion als Anspruch 

Die Gemeinschaftsschule ist als eigenständige Schulart zu verstehen und nicht als 
Addition verschiedener Bildungsgänge. Die Gemeinschaftsschule ist so konstituiert, 
dass sie einen „Rahmen für eine veränderte pädagogische Praxis“ (Rösner 2004: 42) 
herstellt und dabei die Vorgaben der anderen Bildungsgänge nicht miteinander ver‐
eint, sondern eine eigene Qualität erzeugt wird, welche darin begründet ist, die Aus‐
gestaltung individuellen und zugleich sozial integrativem Lernen zu ermöglichen. Ein 
genuiner Rahmen für die Schulform Gemeinschaftsschule sei entscheidend für ihren 
„qualitativen Anspruch“ (Bohl et al. 2019: 163). Der vollständige Ausbau der Ge‐
meinschaftsschule vom ersten bis zum 12./13. Schuljahr erfolgt jedoch in den meis‐
ten Konzeptionen der Bundesländer nicht durchgängig, sondern mittels Kooperatio‐
nen von Grundschule und Gemeinschaftsschule und/oder Gemeinschaftsschule und 
einem Gymnasium (Wittek 2014; Bohl et al. 2019). Auch das längere gemeinsame 
Lernen in der Sekundarschule als ein Indikator für genuine Qualität von Gemein‐
schaftsschule reduziert sich zum Teil auf die Klassenstufe 5 und 6 (bspw. in Sachsen, 
im Saarland, vgl. Bohl et al. 2019). 

Die genuine Qualität von Gemeinschaftsschule wird – zweitens – mittels eines 
Unterrichts ausgestaltet, der – bisher in Gesamtschulen in Form von Binnendiffe‐
renzierung (Trautmann / Wischer 2009) – nun in Gemeinschaftsschulen in Form ei‐

4 Bohl et al. (2019) stellen insgesamt vier schulpädagogische Merkmale dar. Das Merkmal, alle Schul‐
abschlüsse anzubieten, kann m. E. nach als ein zentraler Bestandteil des Merkmals der Eigenständig‐
keit gefasst werden.
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nes individualisierten Unterrichts konzeptioniert wird (Ritter 2017; Dumont 2019). 
Wenngleich „individuelle Förderung“ in nahezu allen Schulgesetzen als Anspruch für 
alle Schularten formuliert wird (Fischer 2014), tritt die Orientierung an der / dem ein‐
zelnen Schüler*in in den Gemeinschaftsschulen forcierter auf. Nicht mehr nur die Ein‐
teilung von Gruppen in Form der Binnendifferenzierung, sowie in der Gesamtschule, 
sondern die Einzelperson steht bei der Gemeinschaftsschule im Fokus. Im Gegensatz zu 
einer dominierenden lehrer*innengesteuerten Perspektive wird Unterricht ausgehend 
von den Lernausgangslagen der einzelnen Schüler*innen geöffnet beziehungsweise 
dezentralisiert konzeptioniert (Breidenstein / Rademacher 2017). Vor diesem Hinter‐
grund ist auch Standardisierung von Leistung zu hinterfragen (Ritter 2017). 

Die äußere Leistungsdifferenzierung an integrierten Schulen bleibt als ein Eck‐
pfeiler des deutschen Bildungssystems ungeachtet der integrierten Schulformen be‐
stehen und ist durch Beschlüsse der KMK verankert (Wenzler 2003: 66). Die Basis 
der obligatorischen Fachleistungsdifferenzierung bezieht sich mittlerweile auf zwei 
oder drei Niveaus (Erweiterungs- und Grundkurse oder A-, B-, C-Kurse). So ist es 
auch für integrierte Schulen verpflichtend ab Klassenstufe 7 in Mathematik und in 
der ersten Fremdsprache äußerlich zu differenzieren. In Deutsch und einer Naturwis‐
senschaft ab Klassenstufe 9 können landesinterne Regelungen (wie bspw. in Sachsen, 
vgl. Sächsisches Staatsministeriums für Kultus 2021) nur mehr äußere Differenzie‐
rung vorschreiben, jedoch nicht weniger. Bei den Gesamtschulen wurde das FEGA 
Modell 5 zur äußeren Leistungsdifferenzierung genutzt, welches auf vier Anspruch‐
sebenen differenziert. 6 

Mit einer konsequenten Schüler*innenorientierung beziehungsweise einer De‐
zentrierung von Unterricht (Breidenstein 2014), ändert sich auch die Organisation 
von Schule, da tradierte Prozesse infrage gestellt werden (unter anderem die Leis‐
tungsbewertung, Klassenraumprinzip etc.). Change-Prozesse betreffen nicht nur die 
Unterrichts-, sondern auch die Personal- und Organisationsentwicklung. Damit be‐
fasst sich die in den letzten Jahren stärker etablierte Organisationspädagogik (Ter‐
hart 2018). 7 Diese Anforderungen treffen gezielt Gemeinschaftsschulen in ihrer in‐
dividuenzentrierten Ausrichtung. 

Das dritte schulpädagogische Merkmal von Gemeinschaftsschule entspricht der 
Anforderung von Inklusion und betont den populären Leitsatz vieler Gemeinschafts‐
schulen als „Schule für alle“, während Gesamtschulen die Sonder- oder Förderschu‐
len in ihrer ursprünglichen Konzeption nicht einbeziehen (Wiechmann 2009). Ge‐

5 Fortgeschritten-, Erweiterungs-, Grund- und Aufbaukurs (Herrlitz et al. 2003). 
6 In der Bildungsreform der 60er und 70er Jahre kam es überhaupt erst in Deutschland zur Eta‐

blierung des Begriffs „innerer Differenzierung“, welcher lediglich als Abgrenzung zur schulischen 
Differenzierung Verwendung fand (Trautmann / Wischer 2009). In der internationalen Literatur 
ist dieser Begriff kaum präsent.

7 Die Institutionalisierung kann exemplarisch damit indiziert werden, dass (erst) seit 2007 die Orga‐
nisationspädagogik als Kommission und 2018 als eigene Sektion in der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft etabliert wird.
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meinschaftsschulen konstituieren sich in einer Zeit, in der die Bundesrepublik die 
Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK 2009) ratifiziert, 
in welcher das Recht auf eine allgemeine Bildung für Menschen mit Behinderung 
explizit genannt wird. Es wird darin die Perspektive eröffnet, dass sich Menschen mit 
Beeinträchtigung nicht an die institutionellen Strukturen anpassen, sondern die In‐
stitutionen selbst eine Einpassung ermöglichen müssen (Schönig / Fuchs 2016: 12). 

Die genuine Qualität von Gemeinschaftsschule, insbesondere die Verfolgung in‐
dividueller Lernangebote anstelle einer Differenzierung von Gruppen sowie der An‐
spruch, der Zielsetzung von Inklusion gerecht zu werden, wertet Wiechmann (2009: 
424) als eine „Überwindung des Gesamtschulgedankens“ und somit die Gemeinschafts‐
schule als „einen tatsächlich neuen Typus von inklusiver Schulform“ (ebd.). 

2.4 Stellenwert von (Bildungs-)Forschung

Der Ausgangspunkt zur Etablierung der beiden Schularten wurde – wie oben be‐
schrieben – in großen, öffentlichkeitswirksamen wissenschaftlichen Bildungsstudien 
gesehen, der „Bildungskatastrophe“ in den 60er Jahren bzw. des „PISA-Schocks“ im 
Jahr 2000. Bildungsforschung war zudem auch in die Etablierung der Schularten ein‐
bezogen: 

Die Gesamtschule mit Start in den 1970er Jahren umfasste als ein „wissenschaft‐
lich kontrolliertes Versuchsprogramms“ die Einrichtung von bundesweit 40 Gesamt‐
schulen (Herrlitz et al. 2003: 17). Die beteiligten Hochschulen waren mit Ausnahme 
der Laborschule Bielefeld für die praktische pädagogische Schulentwicklungsarbeit 
jedoch irrelevant (Wenzler 2003: 74). Wenzler sah – neben der notwendigen Pro‐
fessionalisierung von Lehrpersonen – genau darin ein Defizit bei der Entwicklung 
von Gesamtschulen. Die bundesweite Perspektive wurde 1982 mit einem Gesamt‐
bericht „Der Projektgruppe Gesamtschule“ unter dem Titel „Modellversuche mit 
Gesamtschule“ abgeschlossen (Fend 1982) Die Gesamtschule zeigte sich nicht in 
allen Bereichen überlegen, nach Wenzler (2003: 75) waren dies bereits Gründe für 
die Gegner*innen der Gesamtschule, diese abzuschaffen. Nach schwierigen Verhand‐
lungen wurde die Gesamtschule als Regelschule etabliert, wobei wohl die SPD in den 
Verhandlungen sehr nachgiebig agiert habe (ebd.). 

Für die Etablierung von Gemeinschaftsschulen hat Ridderbusch gezeigt, dass 
den Bildungspolitiker*innen Schulleistungsstudien wie PISA oder der IQB Bun‐
desländervergleich als „wichtige Informationsquellen“ (Ridderbusch 2019: 194) 
dienten. Die Auslegung der Daten hinsichtlich der Gliederung des Schulsystems ist 
abhängig von der (unter anderem bildungs-)politischen Überzeugung. „Aus der Fülle 
der Ergebnisse, die PISA-Studien und Bundesländervergleiche bereitstellten, wurden 
offenbar vorwiegend solche Informationen herausgegriffen, die anschlussfähig waren 
und die eigene Sichtweise unterstützt haben.“ (Ridderbusch 2019: 195). 

Die seit 2007 entstandenen Gemeinschaftsschulen wurden zum Teil in den je‐
weiligen Bundesländern wissenschaftlich begleitet (vgl. Tabelle 1). Die wissenschaft‐
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lichen Begleitforschungen wurden von den jeweiligen zuständigen Ministerien für 
Bildung in Auftrag gegeben und variieren in ihren Zielen. Die wohl umfangreichsten 
Vorhaben wurden in Baden-Württemberg (Bohl / Wacker 2016) und Berlin (Bastian 
et al. 2016) umgesetzt. Hauptanliegen der Untersuchungen war es, die Transforma‐
tionsprozesse zur Einführung bzw. zur Erprobung der Gemeinschaftsschule der je‐
weiligen Bundesländer zu beschreiben und – im Kontrast zu den Gesamtschulunter‐
suchungen – an einigen Stellen auch gestaltend zu begleiten. Nach einer rein summa‐
tiven Evaluationsperspektive, welche in den Analysen zur Gesamtschule (Fend 1982) 
vorherrschte, wurden in den Untersuchungen zur Gemeinschaftsschule auch forma‐
tive Elemente einer gestaltenden Bildungsforschung installiert. Diese Elemente wa‐
ren jedoch nur in einigen kleinen Teilprojekten sichtbar. Das tatsächliche Ausmaß ei‐
ner begleitenden formativen Unterstützung, beispielsweise im Sinne der Unterricht‐
sentwicklung hin zu einem individualisierten Unterricht erfolgte – in Anbetracht der 
Abschlussberichte zur wissenschaftlichen Begleitung der Gemeinschaftsschulen – am 
Ende nur punktuell (Bohl / Wacker 2016; Bastian et al. 2016). Derzeit laufen keine 
wissenschaftlichen Begleituntersuchungen zur Gemeinschaftsschule. Die Untersu‐
chungen selbst waren jeweils begrenzt auf einige Jahre (vgl. Tabelle 1), sodass die 
langfristige Entwicklung als Schulform noch nicht absehbar ist bzw. nicht wissen‐
schaftlich begleitet wird. Zudem ist kein Metavorhaben vorhanden, welches zusam‐
menfassend die Entwicklung von Gemeinschaftsschulen betrachtet. 

Die Maßnahmen zur „begleitenden“ Schulentwicklung bezogen sich mehrheit‐
lich auf die Organisationsentwicklung der jeweiligen Schule. Dazu wurden beispiels‐
weise Schulportraits erstellt und Rückmeldungen der Befragungen mit Handlungs‐
empfehlungen (Thüringen, Baden-Württemberg) gegeben, aber auch Rückmelde-
Workshops an den Schulen und konkrete Manuale für potentielle weitere Gemein‐
schaftsschulen erarbeitet (beispielsweise Berlin). Interventionen zur Personal- und 
Unterrichtsentwicklung selbst waren nur in einigen – vergleichsweise wenigen – Fäl‐
len Bestandteil der wissenschaftlichen Begleitforschung (bspw. Haupt-Mukrowsky 
et al. 2016 zur Diagnostik). In Baden-Württemberg wurden zusätzlich Aufgabenana‐
lysen in Deutsch und Mathematik sowie Sozialraumanalysen (Bohl / Wacker 2016) 
erstellt. Ausgehend von den Startbedingungen beziehungsweise den Ist-Standanaly‐
sen der Schulen wurden Analysen auf den Ebenen des Bildungssystems, der Einzel‐
schule und dem Unterricht erstellt. Dabei wurden vorwiegend die Themen der Ent‐
wicklungsbedingungen und Gründungsphasen der Gemeinschaftsschulen, der Schul‐
kultur, Kooperation von Lehrkräften, Unterrichtsorganisation bzw. Unterrichtsqua‐
lität und der Umgang mit Heterogenität analysiert (Bastian et al. 2016; Bohl / Wacker 
2016; Holtappels / McElvany 2017; Ritter et al. 2014; Schmechtig / Melzer 2017). 

In Tabelle 2 sind abschließend die zuvor diskutierten Bereiche: Ausgangssitua‐
tion (Kap. 2.1), Modalitäten der Einführung (Kap. 2.2), Schulpädagogische Merk‐
male (Kap. 2.3) und Stellenwert der Forschung (Kap. 2.4) zusammengefasst und wer‐
den die skizzierten Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Gesamt- und Gemein‐
schaftsschule aufgeführt. 
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Tabelle 2. Übersicht von Gemeinsamkeiten und Differenzen der (traditionellen) Gesamt- 
und (aktuellen) Gemeinschaftsschule

Gemeinsamkeiten Differenzen

Gesamtschule Gemeinschaftsschule

Ausgangspunkt Etablierung aufgrund 
einer Krise im Bildungs‐
system, Schulform wird 
auf der Makroebene 
als eine Lösung zur 
Überwindung sozialer 
Ungleichheit gesehen

Entstehung in der BRD 
im Kontext der Studen‐
tenproteste sowie der 
Ungleichheitsdebatte 
(Georg Picht) 
»Bildungskatastrophe«, 
Beginn: Ende der 1960er 
Jahre 

Bundeslandspezifisch, 
Entstehung im Kontext 
des »PISA-Schocks«, 
Beginn: Mitte der 2000er 
Jahre 

Modalitäten der 
Einführung 

Einführung als politi‐
scher Minimalkonsens; 
vergleichsweise geringer 
Ausbau; das gegliederte 
Schulsystem bleibt unan‐
getastet

einheitliches Experimen‐
talprogramm 

administrative Vorgaben 
»staatliche Steuerung« 
(Baumert / Raschert 
1978: 57) 

überwiegend Neugrün‐
dungen

vorwiegend anreizbasiertes 
System in den Bundeslän‐
dern 
Ausgestaltung in lokaler 
Verantwortung (v. a. 
Einzelschule) 

überwiegend Umwand‐
lungen existierender 
Sekundarschulen

Schulpädagogi‐
sche Merkmale 

Etablierung als eigenstän‐
dige Schulart, (äußere) 
Fachleistungs-differenzie‐
rung in Kernfächern

Binnendifferenzierung 
(als Orientierung auf 
Gruppen) 
Keine explizite Integration 
von Menschen mit Behin‐
derung

individualisierter Unter‐
richt 

Anspruch von Inklusion

Stellenwert der 
Forschung

Bezug auf wissenschaft‐
liche Untersuchungen 
zur Legitimation der 
Schulformgründung

summative Evaluation, 
Hochschulen wa‐
ren für praktische und 
pädagogische Schulent‐
wicklungsarbeit irrelevant

z. T. bundeslandspezifi‐
sche wissenschaftliche 
»Begleitung« im Sinne 
einer summativen und 
formativen Evaluation; 
Anspruch einer gestalten‐
den Bildungsforschung

3. Implikationen und Ausblick

Rund 20 Prozent der Schüler*innen im Sekundarbereich in Deutschland lernen an 
einer Schule, welche die drei traditionellen Bildungsgänge integriert und somit län‐
geres gemeinsames Lernen (über den Primarbereich hinaus) ermöglicht (DESTATIS 
2022a). Dabei ist – im Gegensatz zu allen anderen Schularten – in den letzten Jah‐
ren ein Anstieg an integrierten Schulen (und somit auch an dort lernenden Schü‐
ler*innen) zu verzeichnen (ebd.). Ein substantieller Anteil dieser Schulen wird als 
Gemeinschaftsschule bezeichnet. 
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Die Begründungen für die Einführung der Gemeinschaftsschulen zeigen eine 
hohe Übereinstimmung mit den Begründungen der Gesamtschule fünfzig Jahre zu‐
vor. Das Vorantreiben notwendiger Innovationen, die sich aus dem Handlungsdruck 
der öffentlichkeitswirksamen PISA-Studie für die Bildungspolitik ergeben, wird von 
vielen Parteien übereinstimmend mit dem Begriff der Gemeinschaftsschule ver‐
knüpft. Es sind insbesondere SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke, die in 
verschiedenen Regierungskonstellationen in mittlerweile sieben Bundesländern die 
Gemeinschaftsschule schulgesetzlich verankerten. Es wird deutlich, dass nicht mehr 
nur auf der Ebene der Einzelschulen, sondern auch (wieder) auf der Bildungssystem‐
ebene Anpassungen bildungspolitisch (teils) gewollt sind. 

Drei Gründe werden von Ridderbusch (2019: 187) ausgemacht, warum sich ge‐
rade die Konzeption mit dem Ausgangspunkt des Rösner-Gutachtens und somit auch 
der Begriff ‚Gemeinschaftsschule‘ selbst durchgesetzt hat: 

– Die konzeptionelle Anbindung an das Gymnasium, 
– der demografische Druck (in den Flächenländern), und 
– die Offenheit des Modells 

sind Argumente, dass sich die Gemeinschaftsschule in mehreren Bundesländern als 
Begriff etabliert haben. Die bildungspolitische Idee Gemeinschaftsschule scheint als 
Lösung vielfältiger Probleme (soziale Ungleichheit, Demografie) zu dienen und kann 
bundeslandspezifisch ausgestaltet werden. 

Mehrgliedrigkeit bleibt unberührt
Das gegliederte deutsche Bildungswesen wird mit der Einführung der Gemein‐
schaftsschule auch in den jeweiligen Bundesländern in keiner Weise in seinen Grund‐
festen – der prinzipiellen Gliederung nach Leistung – geändert. Das wird allein schon 
an der eher geringen Anzahl der Gemeinschaftsschulen deutlich, insbesondere gilt 
dies für Bundesländer mit einem freiwilligen System der Etablierung von Gemein‐
schaftsschulen wie in Berlin, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. 8 Das Gymna‐
sium als Ort für akademische Bildung – das ist politisch deutlich geworden u. a. mit 
dem Hamburger Volksbegehren 2010 gegen die 6-jährige Grundschule – ist nach wie 
vor fester Bestandteil des deutschen Bildungswesens. 

Die Gemeinschaftsschulen reihen sich vielmehr in einen großen Variantenreich‐
tum (integrierter) Sekundarschulen der Bundesländer neben dem Gymnasium ein. 
Wenngleich eine Vielzahl von Sekundarschultypen existieren, so ist im deutschen 
Bildungswesen insgesamt eine Tendenz zur Zweigliedrigkeit auszumachen (Ridder‐
busch 2019), deren Umwandlungsprozess noch nicht vollendet ist. Im sogenannten 
Zwei-Wege-Modell wird neben dem Gymnasium lediglich eine weitere Schulart ange‐
boten. In großen Teilen von CDU und FDP wird ein solches Modell befürwortet (ebd.). 

8 In diesen Bundesländern können Gemeinschaftsschulen durch eine Initiative bzw. Entschluss von 
schulischen Akteur*innen und (zumeist) dem Schulträger etabliert werden.
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Die Entstehung der Gemeinschaftsschule kann vor dieser Perspektive – also als 
integrative Schulform mit dem Ziel der Minimierung sozialer Ungleichheit sowie als 
Alternative zum leistungsorientierten Gymnasium – als eine Weiterführung der Ge‐
samtschule gewertet werden. 

Kann die Gemeinschaftsschule als neue Gesamtschule gesehen werden?
Der Begriff Gesamtschule schien Anfang der 2000er zu sehr negativ besetzt gewe‐
sen zu sein. So argumentierten etwa Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und Par‐
teien im Zuge der Debatte zur sozialen Ungleichheit nach PISA, dass es zwar eine 
(neue) integrative Schulform bräuchte, jedoch ein anderer Begriff als der der Ge‐
samtschule notwendig sei (Ridderbusch 2019: 96 ff.). Das Gutachten von Rösner 
schlägt den Begriff der Gemeinschaftsschule vor, welcher zwar auch eine Historie 
aus den 1920er Jahren aufweist, von dem jedoch keine Anleihen genommen werden 
(Wiechmann 2009). Der Begriff Gemeinschaftsschule wird in der Bildungspolitik 
aufgenommen und auch Verbände und Kammern nutzen ihn. 

Mit dem neuen Begriff der Gemeinschaftsschule können auch schulpädagogi‐
sche Merkmale akzentuiert werden (Bohl et al. 2019), die sich von der traditionellen 
Konzeption von Gesamtschule unterscheiden: Insbesondere der Fokus auf individu‐
elles anstelle von binnendifferenziertem Lernen, aber auch Formen der neuen Steue‐
rung (höhere Autonomie / Verantwortung der Einzelschule) sind Bestandteile der 
Neukonzeptionen. Auch Inklusion wird – zumindest in einigen Konzeptionen, wie 
in Baden-Württemberg – umfassender gedacht und nicht mehr nur als ein Einpassen 
von Personen mit Benachteiligungen in das bestehende System, sondern mit einer 
Notwendigkeit der Anpassung des Systems Schule an die Bedarfe aller Schüler*innen 
gedacht. 9 Weiterhin hat sich die Rolle von und damit einhergehend die Erwartung 
an Bildungsforschung gewandelt. Nach einer Phase ausschließlich deskriptiver Ver‐
gleichsuntersuchungen zur Beschreibung von Schulformunterschieden und -effek‐
ten, wird mittlerweile ergänzend oder genuin eine gestaltende, also unterstützende 
Rolle von Bildungsforschung in der Schulentwicklung erwartet. In den Begleitungen 
der Gemeinschaftsschulen war dies – in Anbetracht der Abschlussberichte – jedoch 
nur in einem relativ kleinen Ausmaß der Fall. Gründe dafür können unter anderem 
in der kurzweiligen und geringen Ausstattung der Begleitforschung gesehen werden. 

Wie ist eine zukünftige Entwicklung zu erwarten?
Falls das Zwei-Wege-Modell sich weiter etabliert – wonach es gegenwärtig aussieht –, 
wäre die Gemeinschaftsschule eine Kandidatin, um die Rolle der zweiten Schulform 
neben dem Gymnasium auszufüllen. Es werden derzeit zwar weitere Gemeinschafts‐
schulen eingeführt, jedoch geht der (anreizbasierte) Ausbau recht langsam voran (wie 
in Thüringen) oder ist mit großen Hürden verbunden (bspw. in Sachsen, aufgrund 

9 Dies gilt im Übrigen auch für eine Vielzahl (moderner) Gesamtschulen.
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der notwendigen Vierzügigkeit). Weitere größere Bewegungen im bildungspoliti‐
schen Raum sind aktuell nicht zu verzeichnen, Themen wie der Lehrer*innenmangel 
und die sinkenden Kompetenzwerte der Schüler*innen (IQB) sind momentan (bil‐
dungspolitisch) dringender. Gegebenenfalls sind es Initiativen außerhalb von Par‐
teien wie in Bayern (Eine Schule 2022), die – abhängig von der politischen Kon‐
stellation – Erfolg haben können, wie es in Sachsen geschehen ist (LGL 2021). In 
Baden-Württemberg wird hingegen häufiger Kritik an Gemeinschaftsschulen laut, 
bspw. in Form einer (vermeintlichen?) Abschwächung des Leistungsniveaus, wäh‐
rend sich in Nordrhein-Westfalen die Gemeinschaftsschulen nicht über die Pilot‐
phase hinaus etablieren konnten. 

Der Gelingensfaktor zur Etablierung von Gemeinschaftsschulen wird in der 
Anbindung an das gymnasiale Niveau gesehen (Tillmann 2012). Bloße Umgründun‐
gen von Haupt-/Realschulen haben Schwierigkeiten in der Etablierung als Gemein‐
schaftsschule, denn die schulpädagogischen Implikationen von Gemeinschaftsschu‐
len sind für die Einzelschulen enorm. Sie beziehen sich nicht nur auf die Unterrichts‐
entwicklung, um hier individualisiertes Lernen zu ermöglichen, sondern betreffen 
die Schulentwicklung als Ganzes, also auch die Organisations- und Personalentwick‐
lung innerhalb der jeweiligen Schule. Dazu kommt, dass genau solche Schulen, die auf 
individualisiertes oder gar inklusives Lernen setzen, als „Magnet für Problemschü‐
ler*innen“ betrachtet werden (Wenzler 2003: 78). 

Eine solche umfassende Schulentwicklung kann nur mittels eines reformwilli‐
gen Kollegiums und eines unterstützenden Schulträgers gestemmt werden (Ritter et 
al. 2014). Die Gefahr der Überlastung ist dabei sehr groß (Wiechmann 2009: 425). 
Inwiefern Wissenschaft eine Unterstützung leisten kann, wird derzeit in einigen Ver‐
suchsschulen erprobt (Heinrich / Klewin 2020), bspw. der staatlichen Versuchsschule 
Universitätsschule Dresden, die seit dem Schuljahr 2022/23 auch als Gemeinschafts‐
schule etabliert ist (Langner / Heß 2020). Implikationen für einen Transfer liegen 
dazu jedoch noch nicht vor und sind wiederum ressourcengebunden. 

Gemeinschaftsschulen können als Chance dafür gesehen werden, Schulrefor‐
men anzutreiben und moderne Formen des Lernens zu etablieren. Bönsch bezeichnet 
beispielsweise integrierte Gesamtschulen, zu denen die in den letzten Jahren etablier‐
ten Gemeinschaftsschulen gehören, als die „eigentlichen Motoren der Schulreform 
in Deutschland“ (Bönsch 2006: 9). In ihnen wird die Relevanz von Lehrplänen dis‐
kutiert, Formen fächerübergreifenden Unterrichts (in der Sekundarstufe!) oder al‐
ternativer Bewertungsformate erprobt. 
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